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Schachergeld wurde dann unter die beiden Arbeitslehrerinnen
und den Oberlehrer zu je 100 Fr. vertheilt. Voraussicht-
lich wird Herr Schifferli baldigst den Stanb von den Fiilen
sehiitteln und Nifels den Ricken kehren.

Die Entriistung iiber solch’ unlantere Vorginge ist all-
gemein; sie verdient um so eher Offentliche GeilSelung.

Auszug aus dem Profokoll des ziircher. Erziehungs-

rathes.
(Sitzung vom 8. Juni.)

Fir Schiiler des Technikums in Winterthur werden im laufen-
den Semester 13 Freiplitze und 7 Stipendien ertheilt, letztere in
Betriigen von 50—150 Fr., zusammen 720 Fr., 7 Hospitanten wird
das Stundengeld erlassen.

Im neuen Priifungsreglement ist fiir die Patentirung des Se-
kundarlehrers die Absolvirang der Fahigkeitspriifung in nachfolgen-
den Fichern vorgesehen:

1. Pidagogik, deutsche Sprache und franzdsische Sprache.
2. Je eine der nachstehenden Gruppen:
a) Englische oder italienische oder lateinische Sprache, Geschichte,
Staaten- und Volkerkunde.
b) Mathematik, mathem. und physikalische Geographie, Physik
und Chemie.
¢€) Mathematik (exkl. Differential- und Integralrechnung), Botanik,
Zoologie, Mineralogie und Geologie.
3. Je eines der folgenden Ficher:
Zeichnen, Musik und Turnen.
Der Examinand bat in Klausur anzufertigen:
a) einen deutschen Aufsatz,
b) einen franzésischen Aufsatz,
¢) eine schriftliche Arbeit in einem weitern Sprachfach oder die
Losung mathematischer und naturwissenschaftlicher Aufgaben.

‘Wahlgenehmigungen :

Hr. J. Egli von Riiti, Verweser an der Sekundarschule Elgg, zum

Lehrer daselbst.

» R. Ganz von Freienstein, Verweser an der Primarschule Gfin-
disan, zum Lehrer daselbst.

» U. Koltbrunner von "Hiittlingen, Sehundarlehrer in Dietikon,
zum Sekundarlebrer in Enge.

» Heinr. Reiser von Fischenthal, Verweser an der Schule Schalchen,
zum Lehrer daselbst.

Der Erziehungsrath entscheidet in einem Rekursfall, daf das
Gesetz betreffend die Sekundarschulkreisgemeinden in den bereits
bestehenden Sekundarschulverhiltnissen, wie dieselben nach Vorschrift
der §§ 104 und 105 des Unterrichtsgesetzes beziiglich der Leistun-
gen des Schulorts geordnet waren, keinerlet Modifikationen her-
vorbringe, vielmehr nur Anwendung finde auf neu sich bildende
oder in Folge von Abtrennungen sich modifizirende Sekundarschul-
kreise. Wollen bisherige Vereinbarungen betreffend Uebernahme von
Leistungen des Schulorts gelost und durch neue ersetzt werden, so
konne dies nur durch Beschlufl derjenigen Behorden geschehen, welche
das frithere Uebereinkommen festgesetzt haben.

Schulnachrichten,

Ziirich. (Kleine Chronik.) Bachenbiilach zahlt den Sekun-
darschiilern die Lehrmittel aus dem Gemeindegut. — Wetzikon
darf laut Regierungsrathsbeschlug die Sekundarlehrerbesoldung wih-
rend der Dauer der definitiven Anstellung nicht mindern. — Herr
Autenheimer, Direktor des Technikums in Winterthur, soll (zum
allgemeinen Bedauern) von dieser Stellung zuriicktreten wollen.

Baden. Die Neue Bad. Schulzeitung bringt ein Aufsatzthema
aus dem Téochterinstitut Friedlinder in Karlsruhe: ,Aufler dem
Wesen, welches das Sein selbst ist und seine Wurzel in sich hat,
gibt es nichts Schoneres als das, was nichts ist.* (Die richtigste
Disposition zar Ausfihrung wire wohl: ,Wo nichts ist, hat der
Kaiser, hier der kiinftige Ehemann, das Recht verloren.*)

Bayern. (Pidag. Ztg.) Im unterfrinkischen Landrathe sprach
sich Reichsfreiherr von Thiingen also aus: Vor allem aus ist es die
Schule, welche zu viel Geld verschlingt. Der Uebermuth der Lehrer
(tout comme chez nous), die nach guter alter Sitte den wechselnden
Tisch bei den Gemeindebiirgern (im Freiberrnschlosse mit dem TroB-
buben und dem Jigerburschen zusammen, nachdem die Schweifi-
hunde ihren Vorantheil vom Abfall ab der Herrentafel erhalten)

nehmen sollten, ist unertriglich geworden. Das Resultat der er-
hohten Bildung fihrt dabin, dab die Arbeiternoth (also ist diese
immerhin als vorhanden anerkannt) von denkenden Arbeitern schwerer
empfunden wird, und daher sozialdemokratische Gesinnung, Hafl und
Erbitterung gegen die besitzenden Klassen die grofie Wolthat fir
die Menschheit wird, die nach der Meinung der Idealisten in der
Hebung der Volksbildung liegen soll.

Preussen. (D. Schulztg.) Beziiglich der Stellvertretungskosten
fir die Lehrer, welche zum Militirdienst einberufen werden, hat
das Unterrichtsministerium dahin entschieden, daf dieselben von
derjenigen Kasse zu tragen sind, welcher die Unterhaltung der
Schule iiberhaupt obliegt. Aus dem Umstand, dal eine Gemeinde
bei der Berufung ihres Lehrers nicht mitwirkt, resultirt keineswegs,
daB jene Kosten aus Staatsmitteln zu decken oder der Gemeinde
eine Staatsbeihilfe zu leisten sei.

— (D. Lebrerzeitung.) First Bismarck und seine ,getreuen
Kampfgenossen“. Nicht umsonst ist der Mann von ,Blut und Eisen*
am 1. April geboren. Er liebt es, auch seine ,Freunde* mitunter
in den April zu schicken. Als er den Kulturkampf begann, da ge-
brauchte der ,allmichtige* Minister die schlichten Volksschallehrer,
um sie als ,Pfahl* in’s Fleisch der romischen Vasallen zu treiben.
Damals, zu. Pfingsten 1874, war es, da First Bismarck ein Tele-
gramm an seine ,treuen Kampfgenossen“, die in Breslau auf der
deutschen Lehrerversammlung tagenden Lehrer sandte. Heute mun
ristet man im Kulturkampf ab. Hat nun Herr Puttkamer das groQe
Wort flieen lassen: ,Wir alle hitscheln die Lehrer viel zu viel 14
so will auch First Bismarck diese etwas ,wider den Strich“ lieb-
kosen. Er redete am 4. Febr, 1881 im Abgeordnetenhause fir die
Aufhebung des Schulgeldes und flocht in die Begriindung ein: ,Auch
wiirde es fir das Selbstgefithl der Lehrer, das ja bekanntermafen
bei diesen Herren sehr stark ausgebildet ist, recht befriedigend sein,
wenn !sie nicht mehr von barfuf gehenden Kindern das Schul-
geld einzufordern hitten. So lautet die neueste Seitenbemerkung
fiber die alten ,getreuen Kampfesgenossen®.

Hamburg. (Deutsche Lehrerzeitung.) Im verwichenen Jabr ist
die Aufhebung des Nachmittagsunterrichts fast durchgingig zu
Stande gekommen. Die Schulzeit ist jetzt eine geschlossene von
8 bis 1 oder 9 bis 2 TUhr. Eltern und Schulvorstinde haben mit-
telst Abstimmung ibr Einverstindni8 bekundet. Die Majoritit der
Elfern betrug bei verschiedenen Schulen 60 bis 90 %,. In den bdhern
offentlichen und privaten Schulen ist der ausschliefiliche Vormittags-
unterricht seit Jahrzehnten tblich und also durch die Erfabrung
gefestigt.

Qesterreich. (Aus ,Volksschule“.) Eigenthiimlich ist die Be-
handlung, welche den Lehrern und Lehramtskandidaten beziglich
ihres Militirdienstes unter dem Titel ,Schonung“ zu Theil wird.
Dieselben sind der permanenten dreijibrigen Dienstzeit enthoben,
baben aber dieselben drei Jahre durch je ihre Ferienzeit der mili-
tirischen Ausbildung zu widmen und zwar im ersten Jahre volle
acht, in den beiden andern Jahren je vier Wochen. AuBer diesem
Wegfall der kurzen Schulferien erwichst ihnen der Nachtheil, daf
fir sie die Charge auch nur eines Unteroffiziers unerreichbar bleibt,
weil schon der Korporalsdienst eine sechsmonatliche Vorbereitung
fordert. Zur Schlagfertigkeit des Heeres tragen diese Lehrersoldaten
offenbar keineswegs bei, und fir die Friedenszeit konnte ihr Dienst
doch wol ganz entbehrt werden. Der Gsterreichische Lehrertag von
1879 hat in einer Eingabe an die Staatsbehorden fir Gewihrung
des Eintritts der Lehrer in das Heer als Einjihrig-Freiwillige be-
firwortet.

Spanien. (Pid. Reform.) Heinrich von Transtamare, Konig von
Kastilien, erlieB im 14. Jahrhundert zu Gunsten der Schulmeister
eine Verordnung, die von seinen Nachfolgern auf dem spanischen
Thron bis auf Karl IV. (Anfang des XIX. Jahrhunderts) immer
wieder erneuert wurde. Einige Stellen aus dem Reskript lauten:
»Wir verordnen und thun unsern Richtern kund, daf, wenn die
Volksschullehrer irgend welchen ProzeS baben, ihre Angelegenheit
zuerst vorgenommen werde, und dalf die Richter und Schreiber,
um die Lehrer zu begriiien, diesen drei Schritte entgegen gehen.
Item verordnen und befehlen wir, dal unsere genannten ,Meister
des ersten Wissens* Waffen zur Vertheidigung ihrer Person tragen
dirfen, sichtbar oder versteckt, auch daf sie Schlachtrosse gleich
den Edelleuten (hidalgos) reiten mogen. Item: Wenn Lehrer nicht
mehr im Stande sind, zu unterrichten, nachdem sie das 40 Jahre
gethan haben, so ist unser Wille, daf sie alle die Vergiinstigungen
und Vorrechte genieSen, welche den Herzogen, Freiherren und Grafen
unsers Landes zu Theil werden und daf ihnen zu ihrer Unterhaltung



	Auszug aus dem Protokoll des zürcher. Erziehungsrathes

